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Einleitung 

Folter und Hexenprozess werden häufig in einem Atemzug genannt. Kaum eine Un-
tersuchung der europäischen Hexenverfolgung kommt ohne Erwähnung der gewalt-
samen Methoden aus, mit denen man den vermeintlichen Hexen ihre Geständnisse 
abpresste, und kaum eine Untersuchung der Geschichte der Folter kommt ohne eine 
mehr oder weniger ausführliche Darstellung der Hexenprozesse aus. Obwohl unbe-
stritten ist, dass die ›peinliche Befragung‹ ein integraler Bestandteil der frühneuzeit-
lichen Strafrechtspflege war und keineswegs nur in Hexenprozessen angewendet 
wurde, muss man beim Blick in die rechts- und kriminalitätsgeschichtliche For-
schungsliteratur zu dem Schluss gelangen, dass die Folter außerhalb der Hexenver-
folgung allenfalls eine marginale Rolle gespielt habe.1 Demgegenüber gilt die Folter 
häufig noch immer als die ›Seele des Hexenprozesses‹.2 Hexerei – so die gängige 
Auffassung – sei ein Ausnahmeverbrechen gewesen, ein crimen exceptum, bei des-
sen gerichtlicher Verfolgung die üblichen Verfahrensregeln und insbesondere die 
Torturvorschriften keine Anwendung gefunden hätten.3 Der hemmungslose Ge-
brauch der Folter gilt daher häufig nicht nur als Spezifikum der Hexenprozesse, son-
dern sogar als eine ihrer grundlegenden Voraussetzungen.4 Andererseits wurde auch 
darauf hingewiesen, dass es zu einfach wäre, »den ganzen Komplex der Hexenver-
folgung auf Foltermißbrauch zurückzuführen«5, und häufig wird sogar dem juristi-
schen Rahmen in Gänze jegliches Erklärungspotenzial für das Phänomen der Hexen-
verfolgung abgesprochen.6 Dennoch ist es erstaunlich, dass die Rolle der Folter in 
und außerhalb des Hexenprozesses noch keinem systematischen Vergleich unterzo-
gen worden ist. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, dieses Forschungsdefizit für die Ge-
richtspraxis des späten 16. und vor allem des 17. Jahrhunderts zu beheben. Anhand 
einer systematischen Auswertung von Rechtsbelehrungen der juristischen Fakultät 
der Universität Rostock soll untersucht werden, welche Bedeutung die Folter bei der 
gerichtlichen Aufklärung unterschiedlicher Delikte tatsächlich hatte, von welchen 

 
1 SCHWERHOFF, Aktenkundig (1999), S. 62; WETTMANN-JUNGBLUT, Diebstahl (1990), S. 167. 
2 Der Begriff geht zurück auf SOLDAN/HEPPE/BAUER, Hexenprozesse (1911), Bd. 1, S. 339f.  
3 Vgl. exemplarisch QUANTER, Folter (1900), S. 99 u. 121; MERZBACHER, Hexenprozesse (1970), S. 

141; WILBERTZ, Scharfrichter (1979), S. 82; GRASMÜCK, Strafjustiz (1994), S. 125; SCHWERHOFF, 
Alltagsverdacht (1995), S. 366; SCHULTE, Hexenmeister (2000), S. 59. 

4 Vgl. RADBRUCH, Carolina (1996), S. 19; MORSCHEL, Kampf (1926), S. 14; PLANITZ/ECK-
HARDT, Rechtsgeschichte (1971), S. 306f.; LIEBERWIRTH, Folter (1971), Sp. 1151; HOLZHAUER, 
Folter (1976), S. 116ff.; SELLERT, Studien- und Quellenbuch (1989), Bd. 1, S. 112; MITTEIS/LIE-
BERICH, Rechtsgeschichte (1992), S. 405f.; BEHRINGER, Hexen und Hexenprozesse (2000), S. 
270f. 

5 So LEHMANN/ULBRICHT, Motive (1992), S. 9. 
6 Vgl. BEHRINGER, Hexenverfolgung (1988), bes. S. 401 u. 420. 


